
Grafik: Die verschiedenen Zwangsmittel

Zwangsmittel

Einweisung in Psychiatrie oder 

Entziehungsanstalt, 

§ 126a StPO

Kontrollen auf Straßen und 

Plätzen, § 111 StPO

Durchsuchung, 

§§ 102 ff. StPO
Festhalten zur 

Identitätsfeststellung, 

§§ 163b, 163c StPO

Zwangsweise Beobachtung und 

Untersuchung, §§ 81 ff. StPO

Sicherstellung von 

Beweismitteln und 

Führerscheinen

§§ 94 ff. StPO

Fahndung, §§ 131 ff. StPO

Vorläufige Festnahme, 

§ 127 StPO

Vorführungsbefehl, 

§§ 133, 134 StPO

Haftbefehl und U-Haft, 

§§ 112 ff. StPO



Grafik: Belehrungspflichten im Vorverfahren

Vernehmung

von Zeugen
des Beschuldigten, 

§ 163a StPO
von Sachverständigen

Belehrung über 

1. Zeugnisverweigerungsrecht, 

§ 52 III StPO

2. Auskunftsverweigerungs-

recht, § 55 StPO

1. Mitteilung, welche Tat ihm 

zur Last gelegt wird und 

welche Strafvorschriften in 

Betracht kommen, 

§§ 163a III, 136 I S. 1 StPO

2. Hinweis auf die in 

§ 136 I StPO aufgeführten 

Rechte

Belehrung über 

Gutachtenverweigerungsrecht,

§ 76 I StPO



Grafik: Das Zeugnisverweigerungsrecht 

Berechtigt, Aussage und 

Vereidigung zu verweigern 

Hilfspersonen der in § 53 StPO 

aufgeführten Berufsgruppen, 

§ 53a StPO

Bestimmte Berufsgruppen, 

§ 53 StPO
Nahe Angehörige, 

§ 52 StPO

Beamte bei entsprechender 

Anordnung des Dienstherrn, 

§ 54 StPO



Übersicht: Blutprobe

I. Voraussetzungen

1. Beschuldigter

2. Die Entnahme muss für das Verfahren von Bedeutung sein

3. Verhältnismäßigkeit der Maßnahme

II. Anordnungsbefugnis

1. Grds. steht dem Richter die Anordnung der Blutentnahme zu, § 81a Abs. 2 S. 1 StPO

2. Bei Gefährdung des Untersuchungserfolges durch Verzögerung steht die Anordnung

der StA oder ihren Ermittlungspersonen zu, § 81a Abs. 2 S. 1 StPO

3. Bei dem Verdacht einer Straftat nach §§ 315a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 3, 315c Abs. 1

Nr. 1 lit. a, Abs. 2 und 3, 316 StGB bedarf es keiner richterlichen Anordnung

III. Durchführung der Entnahme

Es bedarf einer ärztlichen Durchführung nach lege artis, § 81a Abs. 1 S. 2 StPO



Grafik: Wirkung der Beschlagnahme 

Beschlagnahme 

Öffentlich-rechtliches 

Verwahrungsverhältnis
Verstrickung der Sache

Folge

Abgesichert durch § 163 StGB 

– Verstrickungsbruch



Grafik: Verdeckt operierende Personen 

Verdeckt operierende 

Personen

Verdeckte Ermittler 
Vertrauenspersonen

(V-Leute)

Beamte, die unter falscher 

Identität operieren

Befugnis zur Anwendung von 

Zwangsmitteln nach Maßgabe 

der §§ 110a ff. StPO

Privatpersonen, die als 

Informanten dienen

• keine Befugnis zur 

Anwendung von 

Zwangsmitteln 

• lediglich Festnahmerecht 

nach § 127 StPO

• nur Verwendung als Zeuge 

möglich



Übersicht: Zulässigkeit eines Haftbefehls

I. Zuständigkeit zum Erlass des Haftbefehls, §§ 125, 127b Abs. 3 StPO

II. Dringender Tatverdacht, § 112 Abs. 1 StPO 

III. Haftgrund nach §§ 112 Abs. 1 S. 1, Abs. 2, 3, 112a, 127b Abs. 2 StPO

IV.Verhältnismäßigkeit des Haftbefehls, §§ 112 Abs. 1 S. 2, 113 StPO



Grafik: Ablauf der Verhaftung 

Richter
Veranlasst Vollstreckung des 

Haftbefehls durch Verhaftung, 

§ 36 II S. 1 StPO

Führt den Verhafteten dem 

zuständigen Richter vor, 

§§ 115, 115a StPO

Erlässt Haftbefehl, § 125 StPO Staatsanwaltschaft

RichterEntscheidet 

Aufhebung des Haftbefehls, 

§ 120 StPO

Vorläufige Aussetzung,

§ 116 StPO

Aufrechterhaltung des 

Haftbefehls, 

§ 115 IV StPO

Vollzug der U-Haft, 

§ 119 StPO



Übersicht: Voraussetzungen des Festnahmerechts § 127 StPO

Absatz 1 Absatz 2 

Anwendungsbereich Jedermann Polizei und Staatsanwaltschaft 

Tatbestands-

voraussetzungen

 Auf frischer Tat betroffen 

oder verfolgt und

 Der Flucht verdächtig 

oder 

Identitätsfeststellung 

nicht sofort möglich und

 Als ungeschriebenes 

Merkmal: 

Verhältnismäßigkeit der 

vorläufigen Festnahme 

 Gefahr im Verzug und

 Voraussetzungen eines 

Haftbefehls oder 

Unterbringungsbefehls 

und

 Verhältnismäßigkeitsprüfu

ng nach § 112 Abs. 1 S. 2 

StPO


